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Entwurf des Rechtsausschusses

Kirchliches Gesetz zur Änderung  
des Kirchenverfassungsgesetzes

vom �

Die Landessynode hat das folgende kirchliche Gesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1 
Änderung des Kirchenverfassungsgesetzes

§ 18 des Kirchenverfassungsgesetzes vom 24. Juni 1920 
(Abl. 19 S. 199), das zuletzt durch Kirchliches Gesetz vom 
30. November 2006 (Abl. 62 S. 319) geändert wurde, wird 
wie folgt geändert:

1.	�In Absatz 2 Satz 1 wird nach dem Wort �Stimmen� fol-
gender Halbsatz eingefügt:

�, mindestens jedoch mit mehr als der Hälfte der nach Ab-
satz 1 zur Beschlussfähigkeit erforderlichen Mitglieder-
zahl�

2.	�Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 einge-
fügt:

�(4) Enthält sich ein Mitglied der Abstimmung, so gilt seine 
Stimme als nicht abgegeben.�

3.	Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2010 in Kraft.

Stuttgart, den �

Stuttgart, den 22. Januar 2010	
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Begründung: 

Zu Artikel 1 Nummer 2: 

Die bisherige Regelung, dass Enthaltungen als Nein-Stim-
men gelten, erlaubt es Synodalen nicht, durch Enthaltung 
zum Ausdruck zu bringen, dass man zwar dem Beantrag-
ten nicht voll umfänglich zustimmen kann, es aber den-
noch akzeptiert und sich der Mehrheit anschließt. Dies 
wird durch die ˜nderung ermöglicht.

Zu Artikel 1 Nummer 1: 

Aus Artikel 1 Nummer 2 folgend könnten Beschlüsse mit 
einer sehr geringen Anzahl von Ja-Stimmen gefasst wer-
den. Um dies zu verhindern, wird ein Quorum an Ja-Stim-
men eingeführt.


